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I. Gutachtervotum und ZEKo-Beschluss 

1. ZEKo-Beschluss 

Die ZEvA-Kommission nimmt den Bewertungsbericht der Gutachtergruppe, die Stellung-
nahme der Hochschule sowie die Würdigung der Stellungnahme durch die Gutachtergruppe 
zur Kenntnis und trifft auf dieser Basis die folgende Entscheidung. 

Die ZEKo beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Soziale Arbeit mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts mit der folgenden Auflage für die Dauer von sieben Jahren. 

1. Die Module müssen im Regelfall auf einen Mindestumfang von fünf ECTS-Punkten 
zugeschnitten werden. Jede Abweichung davon muss im Einzelfall didak-
tisch/inhaltlich begründet werden (Kriterium 2.2 Drs. AR 20/2013). 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“ (Drs. AR 20/2013). 
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2. Abschließendes Votum der Gutachter(innen) 

 

2.1 Soziale Arbeit (B.A.) 

2.1.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den nach wie vor geringen 
Anteil von Frauen in der professoralen Lehre weiter zu erhöhen.  

 Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt, die Elemente der Öffentlichkeitsarbeit unter 
den Aspekten der Diversität weiterzuentwickeln. 

 Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den Zugang zu digitaler wis-
senschaftlicher Literatur auszubauen und somit die Nutzungsmöglichkeiten durch die 
Studierenden standortunabhängig zu verbessern. 

 Die Gutachtergruppe empfiehlt der Hochschule, die Internationalisierung des Studi-
engangs zu stärken. 

 Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, bei der Weiterentwicklung der 
Räumlichkeiten unbedingt auf barrierefreie Nutzungsmöglichkeiten zu achten. 

 Die Gutachter(innen)gruppe hat vor Ort den Eindruck gewonnen, dass sich möglich-
erweise einzelne Praxispartner nicht an vertraglich vereinbarte Aspekte halten. So 
scheinen z. B. Studierende als Ersatz für Fachkräfte in den sozialen Einrichtungen 
eingesetzt zu werden. Die Freistellung innerhalb der Praxisphasen für Belange der 
Ausbildung/ des Studiums scheint nicht in allen Fällen vertragsgemäß stattzufinden. 
Die Gutachter(innen)gruppe möchte der Hochschule vor allem auch zum Schutz de-
rer eigenen Studierender dringend empfehlen, die Regelungen mit den Praxispart-
nern „schärfer“ zu formulieren und Fälle von Nichteinhaltung der Regelungen restrik-
tiver zu ahnden. 

 Bezüglich der Prüfungsformen möchten die Gutachter(innen) der Hochschule emp-
fehlen, zu überprüfen, ob diese immer optimal zur Überprüfung des Erreichens der 
jeweiligen Qualifikationsziele der einzelnen Module gewählt sind. Aus Sicht der Gut-
achter(innen)gruppe könnte die Kompetenzorientierung des Prüfungssystems durch 
einen vermehrten Einsatz von Referaten gestärkt werden. Zudem klagen die Studie-
renden über eine hohe Belastung durch schriftliche Hausarbeiten. Hier sollte über-
prüft werden, ob durch Reduktion des Seitenumfangs eine Entlastung der Studieren-
den erreicht werden könnte. 

 Nach Einschätzung der Gutachter(innen)gruppe wirken einzelne Module des Studi-
engangs inhaltlich überfrachtet (z.B. „Sozialpolitik und Sozialleistungsrecht I“). Die 
Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den Zuschnitt der Module auf den 
Aspekt einer inhaltlichen Überfrachtung hin zu überprüfen und diesen gegebenenfalls 
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anzupassen. 

 

2.1.2 Akkreditierungsempfehlung an die ZEvA-Kommission (ZEKo) 

Die Gutachter(innen) empfehlen der ZEKo die Akkreditierung des Studiengangs Soziale Ar-
beit mit dem Abschluss Bachelor of Arts ohne Auflagen für die Dauer von sieben Jahren. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.1 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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II. Bewertungsbericht der Gutachter(innen) 

 

Einleitung und Verfahrensgrundlagen 

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach wurde zum 01.09.2016 als Rechtsnachfolgerin der 
„Staatlichen Studienakademie Thüringen – Berufsakademien Gera und Eisenach“ errichtet. 
Ihr Angebot umfasst praxisintegrierende duale Bachelor-Studiengänge an den beiden 
Standorten Gera und Eisenach in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Soziales. An der 
Hochschule studieren ca. 1400 Studierende (Stand Studienbeginn 2018), hiervon ca. 800 am 
Campus Gera und 600 am Campus Eisenach. 

Grundlagen dieses Bewertungsberichtes sind die Lektüre und Auswertung der Dokumentati-
on der Hochschule und die Vor-Ort-Gespräche in Gera. Im Rahmen dieses Verfahrens wird 
die Akkreditierung des Studiengangs Soziale Arbeit für den Campus Gera angestrebt. 

Während der Vor-Ort-Begehung wurden Gespräche geführt mit der Hochschulleitung, mit 
den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit Studierenden und Praxispartnern 
des zu reakkreditierenden Studiengangs. 

Das Verfahren der Akkreditierung wurde organisatorisch verknüpft mit der Prüfung der be-
rufsrechtlichen Eignung des Studienganges Soziale Arbeit zur Vergabe der Staatlichen An-
erkennung der Berufsqualifikation. Zu diesem Zweck hat Herr Norbert Rindfleisch als Sach-
bearbeiter im Referat 25 | Familienpolitik des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie die Akkreditierungs-Gutachter(innen)gruppe begleitet. 

Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Ak-
kreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Re-
geln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-
temakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013), die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß 
§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen“ (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) und der „Qualifikations-
rahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21.04.2005).1  

 

                                                
1 Diese und weitere ggfs. für das Verfahren relevanten Beschlüsse finden sich in der jeweils aktuellen 
Fassung auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates, http://www.akkreditierungsrat.de/ 
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1. Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 

1.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Die Hochschule hat für den zu akkreditierenden Studiengang Unterlagen vorgelegt, die auf 
ein ausgewogenes Konzept schließen lassen, welches sich an fachlichen und überfachlichen 
Qualifikationszielen orientiert. Im Rahmen des Studiengangs werden relevante theoretische 
Inhalte auf aktuellem Stand vermittelt. Absolvent(inn)en des Studiengangs werden auf adä-
quatem Niveau in den entsprechenden Bereichen qualifiziert. Hinzu kommt eine gezielte 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, welche maßgeblich in den verschiedenen Modulen 
implizit enthalten ist. Diese Informationen macht die Hochschule den Studierenden in den 
Ordnungen, dem Modulhandbuch und in weiteren beschreibenden Texten zugänglich. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich aus Sicht der Gutachter(innen)gruppe auf die wissen-
schaftliche Qualifizierung der Absolvent(inn)en und bereiten diese somit nicht nur auf die 
Aufnahme einer Berufstätigkeit sondern auch auf die Aufnahme eines weiterführenden Stu-
diums vor. Den Studierenden wird innerhalb des Studiengangs die Fähigkeit vermittelt, das 
erworbene Wissen selbstständig zu vertiefen und sich Kenntnisse des aktuellen For-
schungsstandes zu erarbeiten, sowie die Fähigkeit zu einer Reflexion über das Fachgebiet 
und Heranführung an die wissenschaftliche Arbeit zu Themen, die sich in diesem Zusam-
menhang stellen. 

Die Hochschule führt zu den Qualifikationszielen des Studiengangs weiter aus: 

„Der duale Bachelorstudiengang Soziale Arbeit vermittelt ein grundständiges und auf 
die berufspraktische Tätigkeit in allen Gebieten der Sozialen Arbeit ausgerichtetes Stu-
dium der Sozialpädagogik mit Vertiefungsschwerpunkten (Studienrichtungen) in den 
Arbeitsfeldern Soziale Dienste, Rehabilitation oder Kinder- und Jugendhilfe. 

Im Wechselspiel der Theorie- und Praxisphasen werden die Studierenden anforde-
rungs- und eignungsgerecht für die verschiedenen Praxisfelder der Sozialen Arbeit so 
ausgebildet, dass sie unmittelbar nach dem Studium einsetzbar und flexibel sind, sich 
den auf längere Sicht wandelnden beruflichen Anforderungen stellen zu können. Bei 
der Umsetzung der Studien- und Ausbildungspläne werden neben dem Erwerb der 
einschlägigen wissenschaftlichen und methodischen Kenntnisse des Fachgebiets auch 
die Fähigkeit zum selbständigen Lernen und Arbeiten, die Persönlichkeitsentwicklung 
und die sozialen Kompetenzen der Studierenden gefördert. 

Das Studium zielt ab auf den Erwerb 

 von Kenntnissen erziehungswissenschaftlicher, psychologischer und sozialar-
beits-wissenschaftlicher Art einschließlich ihrer historischen Entwicklung, insbe-
sondere im Hinblick auf ihre Reichweite zur Beschreibung und Erklärung sozial-
pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis, 

 der Fähigkeit zur Wahrnehmung, zur Analyse und zum Verstehen sozialpädago-
gischer und sozialarbeiterischer Praxis sowie zum Entwickeln theoriegegründeter 
Handlungsstrategien und deren reflektierten Umsetzung in die Praxis, 
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 von Kenntnissen über die Lebenswelt von Zielgruppen der Sozialen Arbeit und 
über die verschiedenen Hilfesysteme einschließlich ihrer historischen Entwick-
lung, der systemischen Vernetzung im sozialkulturellen, ökonomischen und tech-
nischen Umfeld sowie ihrer rechtlichen Grundlagen und 

 der Fähigkeit zur Reflektion und Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsmo-
tivation sowie mit persönlichen Grenzen und Möglichkeiten. 

Die Studierenden entwickeln die für die qualifizierte Berufsausübung in der Sozialen 
Arbeit benötigten fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen sowie die Fä-
higkeit, fallspezifisch und ressourcenorientiert in komplexen, sozialen Zusammenhän-
gen zu denken sowie verantwortungsbewusst zu handeln. Dabei nimmt ihre eigene 
Persönlichkeitsbildung während des Studiums eine wichtige Stellung ein. Neben fun-
dierten Kenntnissen der Grundlagen und Arbeitsfelder der Sozialar-
beit/Sozialpädagogik, der Psychologie und der Soziologie erlangen die Studierenden 
auch anwendungsfähiges Wissen in den berufsrelevanten Rechtsgebieten sowie in der 
Sozialmedizin und der Sozialökonomie. Durch studienrichtungsspezifische Module er-
halten sie spezielle Qualifikationen, die auf die besonderen Herausforderungen in der 
Praxis des jeweiligen Arbeitsfeldes zugeschnitten sind (betriebliche Ausbildungs-
schwerpunkte in den Praxisphasen sowie Profilmodule, Arbeitsfeldseminare und Wahl-
pflichtfächer in den Theoriephasen). Vom ersten Semester an steht das forschende 
Lernen im Fokus, womit wissenschaftliche Neugier, Selbstverantwortung und methodi-
sches Vorgehen gefördert werden.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 22) 

Aus Sicht der Gutachter(innen)gruppe wird mit diesen Qualifikationszielen der Bezug zu avi-
sierten Tätigkeitsfeldern für die späteren Absolvent(inn)en hergestellt. Während des Studi-
ums wird die Erreichung der Qualifikationsziele durch eine enge Abstimmung zwischen den 
Elementen des Erfahrungslernens in den Praxisbetrieben und den Elementen des theoreti-
schen Lernens an der Hochschule sichergestellt. Insgesamt wird durch die beschriebenen 
Qualifikationsziele eine gute Befähigung der Absolvent(inn)en in allen Bereichen erreicht. 

Die Gutachter(innen)gruppe erachtet es als positiv, dass im Rahmen des Studiengangs mitt-
lerweile das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe als eigenständiger Vertiefungsschwer-
punkt herausgearbeitet wurde. Dies ist eine gute und wichtige Weiterentwicklung des Pro-
gramms. 

 

1.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs 

Der Studiengang umfasst insgesamt 180 ECTS-Punkte, die innerhalb von 6 Semestern Re-
gelstudienzeit erworben werden. 

Zum Studiengangskonzept schreibt die Hochschule in ihren Antragsunterlagen: 

„Die Inhalte des Studiengangs gliedern sich in den Theoriephasen grundsätzlich 

 in ein modularisiertes Kerncurriculum der für ein grundständiges Studium der So-
zialen Arbeit bzw. der Sozialpädagogik grundlegend relevanten Themen, das alle 
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Studierenden des Studiengangs unabhängig von der gewählten Studienrichtung 
absolvieren, und 

 in spezielle Module, die ab dem dritten Semester fachliche Vertiefungen und Er-
weiterungen entsprechend dem Anforderungsprofil der gewählten Studienrichtung 
vermitteln (Profilmodule I und II, Arbeitsfeldseminar) oder weitere fachliche Wahl-
möglichkeiten nach den persönlichen Interessen der Studierenden eröffnen 
(Wahlpflichtfächer I und II). (…) 

Über das Kerncurriculum hinaus erweitern und vertiefen die Studierenden ihre Kennt-
nisse in Profilmodulen, die fachlich auf die spezifischen Anforderungen im Arbeitsfeld 
der jeweiligen Studienrichtung (Soziale Dienste, Rehabilitation oder Kinder- und Ju-
gendhilfe) zugeschnitten sind, sowie in einem zweisemestrigen Arbeitsfeldseminar im 
letzten Studienjahr, in dem die Studierenden ihre Erfahrungen aus den Arbeitsfeldern 
und Projekten der Praxisphasen vorstellen, diskutieren und reflektieren. Darüber hin-
aus können die Studierenden in den Wahlpflichtfächern I und II im 5. und 6. Semester 
jeweils aus sechs wechselnden Angeboten aus den Arbeitsfeldern nach eigenen fach-
lichen Interessen studienrichtungsübergreifend wählen.“ (Antragsdokumentation der 
Hochschule, S. 26 ff.) 

Das Kerncurriculum umfasst dabei die Themenbereiche „Grundlagen der Sozialen Arbeit“, 
„berufsrelevante Rechtsgebiete“, „Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit“, „Soziologie“, „Psycholo-
gie und Gesundheitswissenschaften“, „Methodenkompetenzen“ und „Sozialökonomie und zu 
anderen Themen“. Diese Kernmodule werden ergänzt um Inhalte einer frei wählbaren Studi-
enrichtung („Soziale Dienste“, „Rehabilitation“ oder „Kinder- und Jugendhilfe“). 

Im Rahmen des Studiums werden die Studierenden zu fachübergreifendem Arbeiten befä-
higt. Die Gutachter(innen)gruppe konnte sich davon überzeugen, dass im Rahmen des Stu-
diengangs die Vermittlung fachlicher, methodischer und generischer Kompetenzen vollzogen 
wird. Die Beschreibung der Kompetenzen ist in der Antragsdokumentation nachvollziehbar 
und aussagekräftig. 

Nach Einschätzung der Gutachter(innen)gruppe wirken einzelne Module des Studiengangs 
inhaltlich überfrachtet (z.B. „Sozialpolitik und Sozialleistungsrecht I“). Die Gutach-
ter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den Zuschnitt der Module auf den Aspekt einer 
inhaltlichen Überfrachtung hin zu überprüfen und diesen gegebenenfalls anzupassen. 

Bezüglich der im Modulhandbuch angegebenen Literatur stellt die Gutachter(innen)gruppe 
fest, dass diese Angaben teils recht umfangreich sind. Sie empfiehlt der Hochschule, im Mo-
dulhandbuch nur die zentralen Werke anzugeben und die Anzahl zu reduzieren, z.B. auf 
maximal 5 Angaben. 

Die Hochschule hat den Zugang zum Studium angemessen wie folgt geregelt: 

„Die Zugangsvoraussetzungen von Studierenden zum Studium an der DHGE und die 
Regularien für Immatrikulation und Exmatrikulation sind in §§ 67ff. ThürHG sowie da-
rauf aufbauend in der Immatrikulationsordnung der DHGE geregelt (Anlage B). Die Zu-
gangsvoraussetzungen entsprechen denjenigen für das Studium an den Thüringer 
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Fachhochschulen ergänzt um den Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit einem 
zugelassenen Praxispartner der DHGE (§ 68 Abs. 5 ThürHG). Für beruflich Qualifizier-
te ohne Hochschulzugangsberechtigung besteht die in § 70 ThürHG allgemein vorge-
sehene Möglichkeit, über ein Probestudium oder eine Eingangsprüfung zum Studium 
zugelassen zu werden; das Nähere ist in der Probestudiumssatzung und der Ein-
gangsprüfungssatzung der DHGE geregelt (Anlage B).“ (Antragsdokumentation der 
Hochschule, S. 21) 

Zusammenfassend stellt die Gutachter(innen)gruppe fest, dass der Studiengang Soziale 
Arbeit den Qualifikationsrahmen für Soziale Arbeit erfüllt. 

 

1.3 Studierbarkeit 

Die Gutachter(innen)gruppe erachtet das vorgelegte Studiengangskonzept als durchweg gut 
strukturiert und insgesamt studierbar. Dies wird ermöglicht durch eine gute Ausstattung und 
durch gute Betreuungsmöglichkeiten. 

Die Studierbarkeit wird weiter durch ein gut strukturiertes Curriculum und umfangreiche, auf-
einander abgestimmte Maßnahmen zur Unterstützung, Beratung und Betreuung der Studie-
renden gesichert. Wiederholungsprüfungen werden so angeboten, dass sie nicht zwangsläu-
fig zur Verlängerung der Studiendauer führen. 

Die Gestaltung des Studienplans erscheint der Gutachter(innen)gruppe als sinnvoll. Die Mo-
dulabfolge ist fachlich nachvollziehbar und trägt zur Studierbarkeit bei. Auch sprechen die 
Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung für die Studierbarkeit. Genaue Angaben zu 
Eingangsqualifikationen und zur Berechnung der Arbeitsbelastung sind im Modulhandbuch 
festgelegt. Insgesamt ist die Belastung durch das duale Studium als sehr hoch einzuschät-
zen. Die Studierenden klagten über besonders hohe Belastung durch schriftliche Hausarbei-
ten. Hier sollte überprüft werden, ob durch Reduktion des Seitenumfangs eine Entlastung der 
Studierenden und eine Erhöhung der Studierbarkeit erreicht werden könnte. 

Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist unter § 8 der “Prüfungsordnung 
für die Bachelorstudiengänge der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGEPrüfO)“ ver-
bindlich geregelt. Bei chronischen Krankheiten und körperlichen Beeinträchtigungen sind 
individuelle Lösungen (z. B. Fristverlängerungen) möglich. 

Für die Studierenden steht ein umfangreiches Beratungsangebot bereit. Bei Fragen zur Or-
ganisation des Studiums stehen den Studierenden die Fachrichtungsleiter und die Mitarbei-
ter(innen) der überfachlichen Beratungseinrichtungen zur Verfügung. 

Fachliche Fragen können direkt an die Lehrenden gerichtet werden. Die vor Ort befragten 
Studierenden sind mit der Betreuungsrelation an der Hochschule ausdrücklich sehr zufrie-
den. Bei fachlichen und überfachlichen Fragen seien die Ansprechpartner(innen) gut er-
reichbar und würden als hilfsbereit wahrgenommen. Die enge Zusammenarbeit, eine gute 
Atmosphäre und individuelle Absprachen zu inhaltlichen und organisatorischen Aspekten 
fördern gemäß den Studierenden ebenfalls die Studierbarkeit. 
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Die Gutachter(innen)gruppe schätzt daher den zu akkreditierenden Studiengang als studier-
bar ein. Dabei hebt sie die gute Betreuungsrelation, die enge Beziehung zwischen den Leh-
renden und Studierenden, die Mechanismen der Abstimmung zwischen Hochschule, Praxis-
partnern und Studierenden sowie die respekt- und vertrauensvolle Zusammenarbeit positiv 
hervor. 

Die Studierbarkeit wird vor Ort auch durch die Ausstattung sichergestellt (Details s. Abschnitt 
1.4). Die Infrastruktur umfasst Lehr-, Lern- und Arbeitsräume, die den Studierenden zur Ver-
fügung stehen. Zudem ist eine insgesamt gute Standort-Bibliothek vor Ort verfügbar. 

 

1.4 Ausstattung 

Die Gutachter(innen)gruppe konnte sich vor Ort von der räumlichen und sächlichen Ausstat-
tung des Campus Gera überzeugen. Die räumliche und sächliche Ausstattung des Standorts 
ist aus Sicht der Gutachter(innen)gruppe sehr gut zur Durchführung des Studiengangs ge-
eignet. Nach Feststellung der Gutachter(innen)gruppe ist der Campus Gera derzeit nicht 
behindertengerecht. Sie möchte der Hochschule empfehlen, bei der Weiterentwicklung der 
Räumlichkeiten unbedingt auf barrierefreie Nutzungsmöglichkeiten zu achten. Die vor Ort 
skizzierte Weiterentwicklung des Campus mittels Neubau und einer deutlichen Erweiterung 
der räumlichen und sächlichen Ausstattung befürwortet die Gutachter(innen)gruppe sehr. 

Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den Zugang zu digitaler wissen-
schaftlicher Literatur auszubauen und somit die Nutzungsmöglichkeiten durch die Studieren-
den standortunabhängig zu verbessern. 

Die Hochschule hat in ihrer Antragsdokumentation Maßnahmen zur Personalentwicklung 
und -qualifizierung beschrieben. Die Gutachter(innen) beurteilen die Möglichkeiten zur Per-
sonalentwicklung auf dieser Basis als gut.2 

Die personelle Ausstattung für den zu akkreditierenden Studiengang hat die Hochschule in 
den Antragsunterlagen differenziert beschrieben. Die Quote professoraler durch Angehörige 
der Hochschule erbrachte Lehre liegt bei 46%, was aus Sicht der Gutachter(innen)gruppe 
eine angemessene personelle Ausstattung darstellt. 

 

1.5 Qualitätssicherung 

Die Gutachter(innen)gruppe konnte feststellen, dass es ein hochschulweites System der 

                                                
2 Parallel zur Akkreditierung des in diesem Bericht behandelten Studiengangs Soziale Arbeit fand die 
Begehung im Rahmen der Akkreditierung des Clusters Betriebswirtschaft statt, in welcher mündlich 
eine Kooperation mit der Universität Jena im Bereich der Hochschuldidaktik beschrieben wurde, 
welche es den hauptamtlich Lehrenden und den Lehrbeauftragten der Hochschule ermöglicht, dort 
eine Weiterqualifizierung in Anspruch zu nehmen. Die Teilnahmegebühr werde von der Hochschule 
bezahlt. Da diese Kooperation hochschulweit gilt und auch von Lehrenden des Clusters Technik ge-
nutzt werden kann, sei an dieser Stelle der Einschub auf dieses Ergebnis aus der parallel laufenden 
Akkreditierung gestattet. 
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Qualitätssicherung gibt, welches auch auf den zu reakkreditierenden Studiengang Anwen-
dung findet. 

Das System stellt sicher, dass Ergebnisse des Qualitätsmanagements zur gezielten Weiter-
entwicklung auch des zu reakkreditierenden Studiengangs herangezogen werden und wur-
den. Hierzu gehören regelmäßige systematisierte Evaluationen der einzelnen Module inklu-
sive der Erhebung der Arbeitsbelastung. Nach Darstellung von Studierenden und Hoch-
schulvertreter(inne)n wird an der Hochschule jedoch auch ein informelles Feedback von Stu-
dierenden zur Weiterentwicklung von Studiengängen und zur Behebung von etwaig vorhan-
denen Problemen genutzt. Die Hochschule hat im laufenden Prozess der Reakkreditierung 
des Studiengangs die Weiterentwicklung des Programm in der aktuellen Akkreditierungspe-
riode dargestellt, in welcher aus den vergangenen Erfahrungen mit den Studiengängen und 
unter Einbeziehung der Studierendenschaft Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert und 
genutzt wurden. 
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2. Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  
(Kriterium 2.1) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.1 

 

2.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem  
(Kriterium 2.2) 

Das Kriterium 2.2 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.2. 

Der Studiengang umfasst 180 ECTS-Punkte, die in 6 Semestern Regelstudienzeit erworben 
werden. Die Bachelor-Thesen werden mit 12 ECTS-Punkten veranschlagt. Mit Abschluss 
des Studiengangs wird ein einziger Abschluss – Bachelor of Arts (B.A.) – erworben. Dieser 
ist nach Ansicht der Gutachter(innen)gruppe angemessen. 

Aufenthalte an anderen Hochschulen oder in der Praxis sind prinzipiell möglich, wenn auch 
aufgrund der Struktur als duales Studium nicht angestrebt. 

Die Hochschule hat die Arbeitsbelastung einheitlich mit 27 Stunden/ECTS-Punkt definiert. 

Der Studiengang ist plausibel modularisiert, mit einem Leistungspunktesystem versehen und 
entspricht in seiner Modularisierung den Vorgaben. Alle Module werden in der Regel mit ei-
ner gemeinsamen Prüfung abgeschlossen. Die Module umfassen in der Regel mindestens 
fünf ECTS-Punkte und sind innerhalb maximal eines Jahres abschließbar. Ausnahmen von 
diesen Regeln sind plausibel begründet worden. 

Das Diploma Supplement entspricht den aktuellen Vorgaben. 

Die Studierenden erhalten neben der absoluten auch eine relative Abschlussnote gemäß § 7 
Absatz 7 der “Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge der Dualen Hochschule Gera-
Eisenach (DHGEPrüfO)“. 

Für den Studiengang gibt es hochschulweit festgeschriebene Anrechnungsregeln, nach wel-
chen die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kompetenzen und 
Fähigkeiten regelkonform bis zu 50% der zu erbringenden ECTS-Punkte festgeschrieben 
sind. Dort wird ebenfalls die Anrechnung der an anderen Hochschulen erbrachten Leistun-
gen geregelt. Hierfür wird die Lissabon-Konvention beachtet. 
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2.3 Studiengangskonzept  
(Kriterium 2.3) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt. 

Für die Anerkennungsregeln siehe Abschnitt 2.2. 

Für den Nachteilsausgleich siehe Abschnitt 2.5. 

Für weitere Details siehe Abschnitt 1.2. 

 

2.4 Studierbarkeit  
(Kriterium 2.4) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.3. 

 

2.5 Prüfungssystem  
(Kriterium 2.5) 

Das Kriterium 2.5 ist erfüllt. 

Die Gutachter(innen) stellen für den zu akkreditierenden Studiengang ein modulbezogenes 
Prüfungssystem fest. Bezüglich der Prüfungsformen möchten die Gutachter(innen) der 
Hochschule empfehlen, zu überprüfen, ob diese immer optimal zur Überprüfung des Errei-
chens der jeweiligen Qualifikationsziele der einzelnen Module gewählt sind. Aus Sicht der 
Gutachter(innen)gruppe könnte die Kompetenzorientierung des Prüfungssystems durch ei-
nen vermehrten Einsatz von Referaten statt Klausuren gestärkt werden. Zudem klagten die 
Studierenden über eine hohe Belastung durch schriftliche Hausarbeiten. Hier sollte überprüft 
werden, ob durch Reduktion des Seitenumfangs eine Entlastung der Studierenden erreicht 
werden könnte. 

Module schließen jeweils mit einer einzigen Prüfung ab. Das Prüfungssystem enthält unter 
§ 8 der “Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge der Dualen Hochschule Gera-
Eisenach (DHGEPrüfO)“ einen Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderungen und 
Studierende in besonderen Lebenslagen (s. auch Abschnitt 1.3). Die Prüfungsordnung für 
den Studiengang wurde rechtsgeprüft, in Kraft gesetzt und veröffentlicht. 

 

2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  
(Kriterium 2.6) 

Das Kriterium 2.6 ist erfüllt. 

Bei dem Studiengang handelt es sich um ein duales Programm, bei welchem die Hochschule 
mit Betrieben als Praxispartnern kooperiert. Die Kooperationen sind nach Ansicht der Gut-
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achter(innen)gruppe gut implementiert. So finden z.B. systematisch jährlich Treffen („Ar-
beitskreise“) statt, in welchen die Inhalte zwischen den beiden Lernorten abgestimmt wer-
den. Die Arbeitskreise sind in der Grundordnung der Hochschule festgeschrieben. 

Art und Umfang der Kooperationen tragen den zum Teil sehr klaren Vorgaben des Thüringi-
schen Hochschulgesetztes Rechnung und stellen ein strukturiertes Zusammenwirken der 
beiden Kooperationspartner am Studiengang sicher. Sie wurden der Gutachter(innen)gruppe 
transparent dargestellt und sind insgesamt verbindlich mittels Verträgen geregelt. Die Durch-
führung des Studiengangs ist unter dem Aspekt der Kooperationen sichergestellt. 

Die Gutachter(innen)gruppe hat vor Ort den Eindruck gewonnen, dass möglicherweise ein-
zelne Praxispartner sich nicht an vertraglich vereinbarte Aspekte halten. So scheinen z.B. 
Studierende als Ersatz für Fachkräfte in den sozialen Einrichtungen eingesetzt zu werden. 
Die Freistellung innerhalb der Praxisphasen für Belange der Ausbildung/des Studiums 
scheint nicht in allen Fällen vertragsgemäß stattzufinden. Die Gutachter(innen)gruppe möch-
te der Hochschule vor allem auch zum Schutz der eigenen Studierenden dringend empfeh-
len, die Regelungen mit den Praxispartnern „schärfer“ zu formulieren und Fälle von Nichtein-
haltung der Regelungen restriktiver zu ahnden. 

 

2.7 Ausstattung  
(Kriterium 2.7) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.4 

 

2.8 Transparenz und Dokumentation  
(Kriterium 2.8) 

Das Kriterium 2.8 ist erfüllt. 

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen ein-
schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind doku-
mentiert und veröffentlicht. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  
(Kriterium 2.9) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.5. 
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2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  
(Kriterium 2.10) 

Das Kriterium 2.10 ist erfüllt. 

Dem besonderen Profilanspruch eines dualen Studienganges wird entsprochen.  

Als dualer Bachelor-Studiengang zeichnet sich das zu akkreditierende Studienprogramm 
durch die Inanspruchnahme von betrieblichen Einrichtungen als zweitem Lernort neben der 
Hochschule und die Verteilung des Curriculums auf zwei Lernorte aus. Die wissenschaftliche 
Befähigung der Studierenden ist trotz der erhöhten Praxisanteile hinreichend gewährleistet. 
Die Arbeitsbelastung der Studierenden (curricular und außercurricular) ist hoch, aber noch 
angemessen. Der Studiengang überzeugte die Gutachter(innen)gruppe durch gelungene 
Verzahnung der Theorie- und Praxisphasen. 

Der besondere Profilanspruch für ein duales Studium ist nach Ansicht der Gutach-
ter(innen)gruppe erfüllt. Durch die kreditierten Praxisphasen ist das Curriculum angemessen 
auf die zwei Lernorte verteilt. Die Ausbildung oder Praxistätigkeit ist inhaltlich, zeitlich und 
organisatorisch mit dem Studium verzahnt. Die kreditierten Praxisphasen werden von der 
Hochschule betreut. 

 

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  
(Kriterium 2.11) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Die Hochschule verfolgt ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit, 
welches in den Antragsunterlagen unter Abschnitt 2.2.5 beschrieben wurde. Hierbei konnten 
die Gutachter(innen) feststellen, dass dieses Konzept auf Hochschul- und Studienbereichs-
ebene mit Leben gefüllt wird. 

Zur Sicherung der Chancengleichheit hat die Hochschule allgemein verbindliche Regelungen 
verabschiedet, die auf spezielle Belange von Studierenden mit Behinderungen, Studierenden 
mit Kind(ern) und Studierenden mit spezifischem sozialen Hintergrund abzielen. Die Gutach-
ter(innen) bewerten das vorhandene System als prinzipiell dazu geeignet, um etwaig vor-
handene Nachteile auszugleichen und die genannten Gruppen zielgerecht zu unterstützen. 

Die Gutachter(innen)gruppe empfiehlt der Hochschule, den nach wie vor geringen Anteil von 
Frauen in der professoralen Lehr weiter zu erhöhen (derzeit 2 der 8 Professuren3 im Studi-
enbereich Soziales weiblich besetzt). Sie empfiehlt weiter, die Elemente der Öffentlichkeits-
arbeit unter den Aspekten der Diversität weiterzuentwickeln. 

                                                
3 Inkl. Vertretungsprofessuren 



- Duale Hochschule Gera-Eisenach, Soziale Arbeit, AZ 1688-3 - 

 

III Appendix 

1 Stellungnahme der Hochschule 

 

 

III-1 

III. Appendix 

 

1. Stellungnahme der Hochschule 

Stellungnahme zum „Akkreditierungsbericht zum Akkreditierungsantrag der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach Studienbereich Soziales AZ 1688-3“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Duale Hochschule Gera-Eisenach bedankt sich für die sehr positive Bewertung des zur 
Reakkreditierung beantragten dualen Studiengangs „Soziale Arbeit“ (Bachelor of Arts) sowie 
für die im Akkreditierungsbericht gegebenen Hinweise, die wir gerne beachten werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Burkhard Utecht 

Präsident 

 


